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Landkreis Lüchow-Dannenberg  08.12.2015 
Der Landrat 

66 - Kreisstraßen und 
Wasserwirtschaft 

E.-A. Schulz 

Sitzungsvorlage Nr. 2015/234 

Beschlussvorlage 

Außerplanmäßige Einnahme/Ausgabe für Kohärenzmaßnahmen 

 

Kreisausschuss 07.12.2015  TOP  

 

Kreistag 14.12.2015  TOP  
 

 
Beschlussvorschlag: 
Der außerplanmäßigen Einnahme/ Ausgabe für die Planung und Umsetzung der 
Kohärenzmaßnahmen zu den erfolgten Geholzrückschnitten in Höhe von 50.000 € wird, im 
Rahmen der hundertprozentigen Förderung durch das Land, zugestimmt. 

 
 
Sachverhalt: 
Die Landkreise Lüneburg und Lüchow-Dannenberg sind auf Grund der durchgeführten 
Rückschnittsmaßnahmen im Elbvorland, gemäß Erlass vom 19.10.2015,  zuständig für die 
erforderlichen Kohärenzmaßnahmen in Folge der Rückschnitte im Lebensraumtyp 91 E 0 
(Weichholzaue). Für diese Maßnahmen gewährt das Land den Landkreisen jeweils eine 
hundertprozentige Föderung mit einer Summe von insgesamt 250.000 Euro. Diese Summe ist 
aufgeteilt auf die Jahre 2015 mit 50.000 Euro und 2016 mit 200.000 Euro. Für die im Jahr 2015 zur 
Verfügung stehenden Mittel muss daher eine außerplanmäßige Einnahme und Ausgabe beschlossen 
werden. Die Mittel für 2016 sind im Haushaltsentwurf für 2016 enthalten.  
Diese Vorgehensweise wurde in einem gemeinsamen Gespräch mit dem NMU am 05. August 2015, 
von der Staatssekretärin Frau Kottwitz den Landkreisen vorgeschlagen, weil die Gewährung dieser 
Fördermittel nur für die Landkreise möglich ist und daher eine direkte Beauftragung des NLWKN durch 
das Land Niedersachsen nicht möglich gewesen wäre. Durch diese vertragliche Regelung mit dem 
NLWKN übernimmt das Land daher indirekt die Maßnahmen zur Verbesserung des 
Hochwasserabflusses, sodass alle Grundstückseigentümer von Folgekosten verschont bleiben.  

 
    
 
Anlagen:   

 
Finanzielle Auswirkungen:   
50.000 Euro in 2015 und 200.000 Euro in 2016 
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